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Anfrage zur schriftlichen Beantwortung E-001860/2017 

an die Kommission 
Artikel 130 der Geschäftsordnung 

Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE), Birgit Sippel (S&D) und Sophia in 't Veld (ALDE) 

Betrifft: Durchsetzung des Verhaltenskodex in Bezug auf Computerreservierungssysteme 

In Artikel 11 der Verordnung (EG) Nr. 80/2009 vom 14. Januar 2009 über einen Verhaltenskodex in 
Bezug auf Computerreservierungssysteme ist festgelegt, dass „technische und organisatorische 
Maßnahmen ergriffen [werden], [...] um sicherzustellen, dass personenbezogene Daten nur für die 
Zwecke zugänglich sind, für die sie erhoben werden“. In Abschnitt 6 der Verordnung werden der 
Kommission Ermittlungs- und Durchsetzungsbefugnisse bezüglich des Kodex übertragen. 

Über öffentliche Websites, die mit einem Computerreservierungssystem (CRS) betrieben werden, 
kann man auf personenbezogene Daten aus Passagierdatenbanken, die in ein CRS eingespeist 
wurden, zugreifen. Dazu bedarf es lediglich eines Namens und des kurzen Buchungscodes („record 
locator“), der etwa auf Bordkarten oder Gepäckanhängern zu finden ist. Da keine Zugriffsprotokolle 
vorhanden sind, können betroffene Personen aus dem CRS nicht ersehen, ob ihre in 
Passagierdatenbanken eingespeisten Daten offengelegt wurden und wer sie eingesehen hat. 
Forscher im Bereich der Sicherheit haben diese und weitere Schwachstellen von CRS im Rahmen 
des „Chaos Communication Congress“, der am 27. Dezember 2016 stattfand, dargestellt. 

1. Ist die Kommission der Ansicht, dass es im Einklang mit Artikel 11 des Verhaltenskodex steht, 
wenn Daten aus Passagierdatenbanken lediglich mithilfe eines Namens und eines 
Buchungscodes eingesehen werden können, ohne dass ein Kennwort notwendig ist oder ein 
Zugriffsprotokoll erstellt wird? 

2. Beabsichtigt die Kommission, die Schwachstellen und etwaige Verstöße gegen den 
Verhaltenskodex zu untersuchen? 

3. Hat die Kommission Verfahren eingeführt, mit denen von Einzelpersonen eingereichte 
Beschwerden über Verstöße gegen den Verhaltenskodex bearbeitet werden können? 


